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Stellungnahme zu Petition 
 

Das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft nimmt zur 

Petition Nr. 210 betreffend „Verbot von Neonicotinoiden, Herbiziden und Pestiziden in  

Österreich“ wie folgt Stellung: 
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Die Europäische Kommission hat am 24. Mai 2013 eine Durchführungsverordnung für ein 

Teilverbot von neonicotinoiden Pflanzenschutzmitteln erlassen. Diese Durchführungs-

verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. Ab  

1. Dezember 2013 tritt dieses für die drei Wirkstoffe Clothianidin, Imidacloprid und 

Thiamethoxam  in  Kraft.   Österreich  unterstützt  die  Europäische  Kommission  bei  der  

Umsetzung des Verbotes. Bundesminister Berlakovich hat sich darüber hinaus für 

weitergehende Maßnahmen und Verbote ausgesprochen. Eine entsprechende Novellierung 

des Pflanzenschutzmittelgesetzes 2011 wurde bereits im Parlament beschlossen. 

Durch die Novellierung des Pflanzenschutzmittelgesetzes 2011 erfolgt die Umsetzung des 

Verbots der drei Wirkstoffe Clothianidin, Imidacloprid und Thiamethoxam bereits zwei Monate 

früher als von der Europäischen Kommission gefordert und tritt am 1. Oktober 2013 in Kraft. 

Das Verbot soll auch ein Jahr länger gelten als die Kommission vorgeschlagen hat, also drei 

statt zwei Jahre. Darüber hinaus wird die Anwendung von Neonicotinoiden als Beize auf 

Winterweizen, Winterroggen, Winterdinkel und Wintertriticale verboten, sofern das Erntegut für 

Lebens- oder Futtermittelzwecke bestimmt ist. Durch die Novelle des 

Pflanzenschutzmittelgesetzes 2011 erfolgt auch ein Verbot des Inverkehrbringens von 

Pflanzenschutzmitteln mit dem Wirkstoff Glyphosat für die Indikation „Sikkation“, sofern das 

Erntegut für Lebensmittel- und Futtermittelzwecke bestimmt ist. Die in dieser Novelle des 

Pflanzenschutzmittelgesetzes 2011 vorgesehenen Maßnahmen bzw. Verbote wurden 

einstimmig von allen Parteien beschlossen. 

 

Für den Bundesminister: i.V. 

Mag. Jutta Molterer 

Elektronisch gefertigt. 
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